
Seite 1

 

Minimierung von baubedingten Halteverboten aufgrund
Glasfasererschließungsarbeiten
Antrag Nr. 20-26 / B 02412 des Bezirksausschusses 
des 10. Stadtbezirks vom 17.05.2021

Sehr geehrter Herr Kuhn,

der Bezirksausschuss beantragte am 17.05.2021, dass SWM bzw. M-net bei der Planung der 
Glasfasererschließung noch mehr darauf achten, dass die Belastung der Anwohner durch 
baubedingte Halteverbote minimiert wird. Vor und während der Bauarbeiten sollte nur dort das
Parken unterbunden werden, wo dies wirklich für die Bauarbeiten aktuell erforderlich ist.

Es handelt sich um eine laufende Angelegenheit im Sinne des § 37 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung. Zuständig ist daher der Oberbürgermeister, der mein Referat mit der 
Beantwortung beauftragt hat. 

Wir haben die SWM um Stellungnahme gebeten, die Folgendes mitgeteilt hat:

„Wir bedauern sehr, dass es durch die Bauarbeiten im Zuge der Glasfasererschließung im 
Stadtbezirk 10 – Moosach zu Beschwerden und Unannehmlichkeiten gekommen ist. Wir 
werden diesbezüglich noch einmal eindringlich auf die von uns beauftragten Bauunternehmen 
zugehen, um die Belastung der Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Die Arbeiten werden in Form von Wanderbaustellen verrichtet. Hierfür sind in der Regel 
längere Trassenabschnitte mit Halteverboten frei zu halten, da ansonsten kein durchgängiges 
Bauen der Trasse möglich ist. Diese sind mit entsprechendem Vorlauf aufzustellen, um die 
Wirksamkeit zu gewährleisten.
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Die Verantwortung für das Baufeld obliegt dem Bauunternehmen. Die Verantwortung erstreckt 
sich auch auf Zeiträume außerhalb der unmittelbaren Arbeitszeiten. Ein zeitweises Räumen 
der Baufelder ist auch aus Gründen der Haftung nicht möglich.

Planmäßig wurden unsere Bautätigkeiten Ende Juni / Anfang Juli beendet. Bereits jetzt ist der 
größte Teil der Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Somit können die SWM ein zukunftssicheres 
und leistungsfähiges Glasfasernetz zur Verfügung stellen.“

Ich hoffe, dass Ihrem Anliegen mit dieser Rückmeldung der SWM Rechnung getragen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
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